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Externe und interne Ansprechpartner*innen
· Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsärzt*in vertraglich bestellt
· interne*n Sicherheitsbeauftragte*n benannt
· mindestens einen Mitarbeitenden pro Gruppe als betriebliche*n Ersthelfer*in aus- und alle zwei Jahre fortgebildet  
· mindestens einen Mitarbeitenden zur*m Brandschutzhelfer*in aus- und alle drei bis fünf Jahre fortgebildet
Gefährdungsbeurteilung
· Gefährdungsbeurteilung für die Einrichtung erstellt
Unterweisung
· Alle Beschäftigten (mind. einmal jährlich) auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung unterwiesen
· Durchführung der Unterweisung dokumentiert
Erste Hilfe
· Verbandskasten nach DIN 13 157 und ggf. Verbandstasche angeschafft und Inhalt regelmäßig kontrolliert
· Verbandbuch oder Meldeblock besorgt
Brandschutz
· Flucht- und Rettungsplan erstellt
· Brandschutzordnung erstellt
· Evakuierungsübung mit den Beschäftigten und ggf. Kindern durchgeführt
· Feuerlöscher angebracht und alle zwei Jahre gewartet
Elektrische Geräte
· ortsveränderliche elektrische Geräte einmal jährlich geprüft
· ortsfeste elektrische Betriebsmittel alle vier Jahre geprüft
Infektionsschutz
· Hygieneplan erstellt
· Händehygieneplan erstellt
Anforderungen in Bezug auf die Mitarbeiter*innen
· Arbeitsmedizinische Vorsorge für alle Mitarbeiter*innen, die mit Krippen- und Kindergartenkindern arbeiten, durchgeführt
· Nachweisüber einen ausreichenden Masernschutz eingesehen und dokumentiert
· Belehrung der Mitarbeiter*innen nach §35 IfSG durchgeführt
Anforderungen in Bezug auf die Kinder
· Nachweisüber einen ausreichenden Masernschutz eingesehen und dokumentiert
· Nachweis über eine ärztliche Impfberatung bei Aufnahme eines Kindes eingesehen und dokumentiert
· Information der Eltern bei Eintritt in die Einrichtung nach § 34 IfSG


Lebensmittelhygiene
· Temperatur des Essens wird überprüft und dokumentiert
· Alle Mitarbeiter*innen, die mit Lebensmitteln umgehen und kochende Eltern haben eine Erstbelehrungen nach § 43 IfSG bzw. Gesundheitszeugnis
· Regelmäßige Folgebelehrungen für Mitarbeiter*innen und kochende Eltern nach § 43 IfSG durchgeführt
· Regelmäßige Trinkwasseruntersuchung veranlasst (auf regionale Notwendigkeit achten)
· Schulung zur Lebensmittelhygiene nach §4 LMHV regelmäßig angeboten (auf regionale Notwendigkeit achten)
